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(Zeitbefristeter
) Anstellungsvertrag für dauerhaft 

geringfügig Beschäftigte (mit Arbeitszeit auf Abruf)

zwischen 

der Firma …., Adresse….

- im Folgenden Arbeitgeberin genannt - 

und 

Frau / Herrn….. (Name, Adresse, Telefon)

wohnhaft in: 
- im Folgenden Mitarbeiterin* genannt - 

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

§ 1 Anstellung, Probezeit und Befristung
, Arbeitsort:
Die Mitarbeiterin wird mit Wirkung vom       bis zum      
als
      
zeitlich befristet nach § 14 Absatz 2 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge eingestellt. Es handelt sich um eine Neueinstellung
. Die Mitarbeiterin versichert, dass sie zuvor bei der Arbeit-geberin noch nicht beschäftigt war.

Das Arbeitsverhältnis wird zunächst für 6 Monate
 zur Probe eingegangen. Während dieser Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen gekündigt werden. Danach gelten die in § 9 geregelten Kündigungsfristen.

Arbeitsort ist derzeit      . Die Arbeitgeberin ist berechtigt, die Mitarbeiterin aus betrieblichen Gründen an einem anderen Ort, insbesondere in dem Betrieb der Arbeitgeberin in       einzusetzen
. 

§ 2 Tätigkeit

Die Mitarbeiterin verpflichtet sich, alle ihr übertragenen Arbeiten sorgfältig und gewissenhaft auszuführen.

*Ungeachtet des Begriffs Mitarbeiterin gilt dieser Vertrag für Mitarbeiter jeglichen Geschlechts. Die Verwendung der weiblichen Form dient der Vereinfachung und Übersichtlichkeit. Sie ist kein Zeichen unterschiedlicher Behandlung der Geschlechter
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§ 3 Arbeitszeit
, Aufzeichnungspflichten:
a. Variante: Arbeit auf Abruf mit Aufstockungsmöglichkeit um maximal 25 %
Die Einsatzzeit richtet sich nach dem Arbeitsbedarf. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt xxx Stunden. Die Arbeitgeberin ist berechtigt, über die in Satz 1 vereinbarte Mindestarbeitszeit, die wöchentliche Arbeitszeit um bis zu 25 % zu erhöhen
, d.h. zusätzliche Stunden abzurufen. Macht die Arbeitgeberin von diesem Recht Gebrauch, wird die zusätzliche Arbeitszeit mit dem in § 4 vereinbarten Stundenlohn vergütet. Ein Anspruch der Mitarbeiterin auf Abruf zusätzlicher Stunden über die Mindestarbeitszeit hinaus besteht nicht. Die Vergütung erfolgt nach den angeordneten Stunden.

Hinweis: 

Bei der Arbeitszeit gibt es verschiedene Varianten. Obiger Absatz entspricht einer Arbeitszeit auf Abruf mit Aufstockungsoption bis zu 25 %. 
Bei der Festlegung der monatlichen Arbeitszeit ist bei der Verwendung einer Arbeitszeit auf Abruf immer darauf achten, dass die 556,-- Euro Grenze (ab 01.01.26: 603,- Euro ) nicht überschritten wird. 
Ferner ist zu berücksichtigen, dass nach § 12 TzBfG maximal eine Aufstockung um 25 % zulässig ist. Bei 7 Wochenstunden kann also maximal auf 8,75 h aufgestockt werden, bei 10 Wochenstunden auf 12,5 (womit man dann aber bereits über Geringfügigkeitsgrenze käme bei Zahlung des Mindestlohns). Will man nicht jedes Mal rechnen, muss in den Vertrag auch gar keine (Aufstockungs)-Stundenzahl hineingeschrieben werden, die maximal abgerufen werden kann, sondern nur die 25 % Grenze erwähnt werden (wie oben eingefügt in der Klausel). Diese Aufstockungsklausel macht bei Geringfügigen natürlich nur Sinn, wenn man mit der Mindeststundenzahl unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze bleiben, die (auch zusammen mit den zusätzlichen Stunden) grundsätzlich nicht überschritten werden darf, um nicht in die Sozialversicherungspflicht hineinzurutschen. Zudem ist dabei auf die Einhaltung des Mindestlohns zu achten (soweit das Mindestlohngesetz anwendbar ist). 
Häufig wird daher die Verwendung des ebenfalls auf der Homepage eingestellten Vertrags für gering-fügig Beschäftigte mit verstetigter Gehaltszahlung sinnvoller sein.
b. Variante: Arbeit auf Abruf mit Reduzierungsmöglichkeit:

Hinweis: Alternativ können Sie Sie auch eine mögliche Reduzierung der vereinbarten Mindest-arbeitszeit um bis zu 20 % (Maximalgrenze laut § 12 TzBfG) vereinbaren. In diesem Falle formulieren Sie den Absatz 1 wie folgt:
Die Einsatzzeit richtet sich nach dem Arbeitsbedarf. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt xxx Stunden. Die Arbeitgeberin ist berechtigt, die in Satz 1 vereinbarte Arbeitszeit um bis zu 20 % zu reduzieren. Macht die Arbeitgeberin von diesem Recht Gebrauch, werden nur die tatsächlich abgerufenen Stunden vergütet.

c. Variante: Arbeit auf Abruf mit Aufstockungs- und Reduzierungsmöglichkeit:

Hinweis: Eine weitere nach der Rechtsprechung zulässige Alternative ist eine Kombination aus Aufstockung und Reduzierung (flexibelste, aber auch komplizierteste Variante). Auch hier darf der variable Anteil der gesamten Arbeitszeit aber nicht mehr als 25 % betragen. Sie dürfen also insbesondere nicht ein zusätzliches Arbeitszeitkontingent von 25 % nach oben und von 20 % nach unten vereinbaren. Hier müssten Sie dann im Vertrag die Mindeststundenzahl festlegen. Von der Untergrenze zur Obergrenze dürften es dann nur maximal 25 % sein (ergibt dann automatisch 20 % von oben nach unten gerechnet).

Beispiel: Es werden 10 Stunden / Woche als regelmäßige Arbeitszeit vereinbart. Dann man die Mitarbeiterin in einer Spanne zwischen 9 und 11,25 Stunden (9*1,25 = 11,25 oder 11,25*0,8=9) einsetzen. Diese Variante führt bei einer geringen Stundenzahl häufig zu Bruchzahlen, ist also nicht so einfach handhabbar führt. Möchte man als Arbeitgeber diese Variante dennoch wählen, lautet der alternative Absatz 1 wie folgt:
Die Arbeitgeberin ist berechtigt über die regelmäßige Arbeitszeit von x Stunden / Woche bis zu y Stunden pro Woche zusätzlich abzurufen. Macht die Arbeitgeberin von diesem Recht Gebrauch, wird die zusätzliche Arbeitszeit mit dem in § 4 vereinbarten Stundenlohn vergütet. Ein Anspruch der Mitarbeiterin auf Abruf zusätzlicher Stunden über die Mindestarbeitszeit hinaus besteht nicht. Die Arbeitgeberin ist außerdem berechtigt, die regelmäßige Arbeitszeit von x Stunden auf bis zu z Stunden pro Woche zu reduzieren. Die Vergütung erfolgt in diesem Fall nach den tatsächlich abgerufenen Stunden.

Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Lage der Arbeitszeit sowie die Lage der Ruhepausen im Rahmen seines Weisungsrechts gemäß § 106 GewO nach billigem Ermessen und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen näher zu bestimmen. Der Einsatz findet werktäglich im Rahmen des geltenden Ladenöffnungsrechts statt und kann bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auch an Sonn- und Feiertagen stattfinden.

Der Arbeitgeber wird die Tage, an denen gearbeitet werden soll, sowie die Dauer und die genaue Lage der Arbeitszeit an den einzelnen Einsatztagen mindestens vier Tage im Voraus mitteilen. Eine Mindestbeschäftigungszeit von drei aufeinanderfolgenden Stunden pro Tag der Arbeitsleistung wird dem Arbeitnehmer zugesagt. Ein darüberhinausgehender Anspruch auf gleichmäßige Verteilung der vereinbarten Wochenarbeitszeit besteht nicht.

Die Mitarbeiterin ist verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit (täglich) aufzuzeichnen und bis spätestens zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages seinem Vorgesetzten zur Gegenzeichnung zu übergeben. Soweit im Betrieb eine elektronische Zeiterfassung erfolgt, ist diese zu nutzen und bis spätestens zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages sind Korrekturen oder Nachträge dem Vorgesetzten zur Nacherfassung zu übergeben.
Die Mitarbeiterin ist verpflichtet, Mehrarbeit/Überstunden sowie Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit im Rahmen der jeweils geltenden Bestimmungen zu leisten. Voraussetzung für die Anordnung von Überstunden sind betriebliche Erfordernisse, insbesondere aufgrund eines nicht planbaren Mehrbedarfs an Arbeit. Die Arbeitgeberin hat bei der Anordnung billiges Ermessen gemäß § 106 GewO und die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes zu wahren. Überstunden
 können nach Wahl des Arbeitgebers in Freizeit ausgeglichen oder ausgezahlt werden. 

§ 4 Arbeitsvergütung, Lohnsteuer und Sozialversicherung

Die Mitarbeiterin erhält einen Stundenlohn von derzeit       Euro brutto
. 

Das Arbeitsentgelt wird brutto gleich netto ausgezahlt. Die Pauschalsteuer von derzeit 2 % trägt die Arbeitgeberin / die Mitarbeiterin
. Etwas anderes gilt nur, wenn die Mitarbeiterin binnen 2 Wochen nach Vertragsabschluss erklärt, dass eine individuelle Versteuerung ihres Einkommens auf der Grundlage seiner Lohnsteuerkarte erfolgen soll und sie ihre Lohnsteuerkarte rechtzeitig vorlegt.

Die Mitarbeiterin kann auf die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung durch schriftliche Erklärung gegenüber der Arbeitgeberin verzichten. Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist für die Dauer der Beschäftigung(en) bindend; sie kann nicht widerrufen werden. 

Der Mitarbeiterin erklärt
· Ich beantrage die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung*)

· Ich will es bei der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung belassen *)

*) Zutreffendes ankreuzen. Ohne Ankreuzen bleibt es bei der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung
. 

Der volle Rentenversicherungsbeitrag ist im Falle der Versicherungspflicht mindestens von einem Arbeitsentgelt in Höhe von 175 Euro zu zahlen
.

Ein Antrag für Befreiung von der Rentenversicherungspflicht kann, wenn mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse unterhalten werden, nur einheitlich für alle geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse gestellt werden. Die Mitarbeiterin bestätigt, bei einem anderen Arbeitgeber, bei welchem sie ebenfalls geringfügig beschäftigt ist, keine anderslautende Erklärung abgegeben zu haben.
Hinsichtlich der pauschalen Zahlungen zur Sozialversicherung gelten die gesetzlichen Bestimmungen in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung. Im Falle einer Änderung der gesetzlichen Regelung ist von den Vertragsschließenden eine neue Vereinbarung unter Berücksichtigung der neuen Gesetzeslage zu treffen.

§ 5 Urlaub
 

Die Mitarbeiterin hat – ausgehend von einer 5-Tage-Woche – einen gesetzlichen Anspruch auf einen bezahlten Jahresurlaub von 20 Tagen (bei weniger als 5 Tagen durchschnittlicher Beschäftigung pro Woche anteilig, z.B. bei 3 Tagen in der Woche: 20/5*3= 12 Tage, bei 2 Tagen in der Woche 20/5*2 = 8 Tage etc.).

In dem Urlaubsjahr, in dem das Arbeitsverhältnis beginnt oder endet, steht der Mitarbeiterin für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Jahresurlaubs zu. Der gesetzliche Mindesturlaub ist zu beachten.

Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person der Mitarbeiterin liegende Gründe dies rechtfertigen. 

§ 6 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Die Mitarbeiterin ist verpflichtet, der Arbeitgeberin jede Dienstverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich, möglichst telefonisch, anzuzeigen. Dies gilt auch nach Ablauf der sechswöchigen Entgeltfortzahlungspflicht. Auf Verlangen sind die Gründe der Dienstverhinderung mitzuteilen.

Im Falle der Erkrankung ist die Mitarbeiterin verpflichtet, ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer vorzulegen.

Für den Fall, dass Arbeitnehmer durch einen in seiner eigenen Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Erbringung der Arbeitsleistung verhindert ist, wird der Arbeitnehmer für die entsprechende Zeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften freigestellt, jedoch unter Ausschluss eines Vergütungsanspruchs nach der Regelung des § 616 BGB. Ansprüche auf Vergütung ohne Arbeitsleistung bestehen somit nur, wenn andere Regelungen dies ausdrücklich vorsehen, z.B. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.
§ 7 Verschwiegenheitspflicht

Die Mitarbeiterin verpflichtet sich, über alle vertraulichen Angelegenheiten und Vorgänge, die ihr im Rahmen der Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren. Diese Geheimhaltungspflicht besteht auch nach dem Ausscheiden der Mitarbeiterin aus dem Arbeitsverhältnis fort.

§ 8 Mehrfachbeschäftigung

Die Aufnahme oder Beendigung einer weiteren Beschäftigung, gleichgültig welchen Umfangs oder welcher Dauer, hat die Mitarbeiterin unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Ebenso ist jede Veränderung des Umfangs oder des vereinbarten Entgelts einer anderweitigen Beschäftigung anzuzeigen. 

Die Arbeitgeberin kann die Unterlassung der Begründung eines anderweitigen Arbeitsverhältnisses oder einer selbstständigen Beschäftigung verlangen, wenn dadurch die Verpflichtungen aus diesem Arbeitsverhältnis oder sonstige berechtigte Belange der Arbeitgeberin beeinträchtigt würden. 

Die Arbeitgeberin weist die Mitarbeiterin darauf hin, dass das Unterlassen der Anzeige eine Verletzung des Arbeitsvertrages darstellt und die Arbeitgeberin zur Kündigung berechtigt oder bei unzutreffenden Angaben anlässlich des Vertragsschlusses zur Anfechtung des Vertrages gemäß § 123 BGB berechtigen kann. 
Verstößt die Mitarbeiterin gegen diese Mitteilungspflicht, so ist sie verpflichtet, der Arbeitgeberin aufgrund eventueller Ansprüche der Sozialversicherungsträger und der Finanzverwaltung entstehende Kosten zu erstatten. 
§ 9 Beendigung des Arbeitsverhältnisses, bei Kündigungen einzuhaltendes Verfahren,

Kündigungsschutzklage, Renten
Die Kündigungsfrist richtet sich nach § 622 BGB und beträgt somit nach Ablauf der Probezeit zunächst 4 Wochen zum 15. bzw. zum Ende eines Kalendermonats. Sollten sich danach die Kündigungsfristen für die Mitarbeiterin entsprechend der Betriebszugehörigkeit verlängern, gilt diese Verlängerung der Kündigungsfristen auch im Falle einer Kündigung durch die Mitarbeiterin.

Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens mit Ablauf des Monats, in dem die Mitarbeiterin die für sie maßgebliche Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht. 

Das Anstellungsverhältnis endet auch mit dem Ablauf des Monats, in dem die Mitarbeiterin beginnt, eine volle Erwerbsminderungsrente zu beziehen, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang einer schriftlichen Unterrichtung der Mitarbeiterin durch die Arbeitgeberin über den Eintritt der auflösenden Bedingung. 
Die Mitarbeiterin ist verpflichtet, die Arbeitgeberin unverzüglich über die Zustellung des Rentenbescheids, in der der zuständige Sozialversicherungsträger die volle Erwerbsminderung feststellt, zu informieren. Gewährt der Sozialversicherungsträger nur eine Rente auf Zeit, so ruht der Arbeitsvertrag für den Bewilligungszeitraum dieser Rente, längstens jedoch bis zum Beendigungszeitpunkt gemäß Absatz 6. Das Arbeitsverhältnis ruht auch während des Bezugs von Arbeitslosengeld. 

Jede Kündigung des Arbeitsverhältnisses bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen (§ 623 BGB). Mitarbeiterinnen, die geltend machen wollen, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist, müssen innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist (§ 4 KSchG). Im Falle einer Änderungskündigung ist Klage auf Feststellung zu erheben, dass die Änderung der Arbeitsbedingungen sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist. Soweit die Kündigung der Zustimmung einer Behörde 
bedarf, läuft die Frist zur Anrufung des Arbeitsgerichts erst von der Bekanntgabe der Entscheidung der Behörde an die Mitarbeiterin ab. Unter bestimmten Umständen kann gem. § 5 KSchG eine verspätete Klage zugelassen werden. Wird die Rechtsunwirksamkeit einer Kündigung nicht rechtzeitig geltend gemacht, so gilt die Kündigung als von Anfang an rechtswirksam.

§ 10 Allgemeine Ausschlussfristen 
Beide Vertragsparteien müssen alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Fälligkeit des Anspruchs in Textform gegenüber der anderen Vertragspartei geltend machen, anderenfalls erlöschen sie. Dies gilt auch für Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Zusammenhang stehen. 

Diese Ausschlussfrist gilt nicht 

1. für Ansprüche aus einer Haftung für vorsätzlich oder grob fahrlässig begangene Pflichtverletzungen oder unerlaubter Handlungen

2. für Ansprüche aus einer Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit

3. für Ansprüche auf Mindestlohn nach dem MiLoG, AEntG oder AÜG oder andere nach staatlichem Recht zwingende Mindestarbeitsbedingungen sowie für sonstige Ansprüche, die kraft Gesetzes der Regelung durch eine Ausschlussfrist entzogen sind.

§ 11 Datenschutz

Die Mitarbeiterin ist damit einverstanden, dass die ihre Person betreffenden Daten bei der Arbeit-geberin im gesetzlich zulässigen Rahmen in die Datenverarbeitung einbezogen werden.

§ 12 Vertragsänderungen

Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

§ 13 Sonstige Vereinbarungen


Ort, den …..





Ort, den ……


Arbeitgeberin





Mitarbeiterin

Hinweis
 zum Nachweisgesetz: Nach dem Nachweisgesetz müssten im Grunde auch die nachfolgenden Punkte noch in diesen Vertrag mit aufgenommen werden, sofern deren Voraussetzungen vorliegen. Gibt es keine betriebliche Altersversorgung / Fortbildungen etc. müssen Sie diese Punkte nicht erwähnen. Ausführ-liche Hinweise hierzu finden Sie in unserem Merkblatt zum Nachweisgesetz im internen Teil der Homepage.
§ xxx Betriebliche Altersversorgung

Ein Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung besteht nicht. Auf die gesetzliche Möglichkeit der Entgeltumwandlung wird hingewiesen
.

Alternativ:

Für die Altersversorgung gelten die Unternehmensrichtlinien in ihrer jeweils geltenden Fassung.

Alternativ:

Derzeit erfolgt die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung unmittelbar über den Arbeitgeber.

Alternativ:

Derzeit erfolgt die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung über eine Direktversicherung bei der       Versicherung mit Sitz in [Adresse] / über die Pensionskasse / den Pensionsfonds der mit Sitz in

[ / über die Unterstützungskasse der mit Sitz in [Adresse] als externen Versorgungsträger.

§ xxx Fortbildungen
Ein Anspruch auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung besteht nicht
.

Alternativ:

Der Arbeitgeber bietet folgende Fortbildungen an:      .

alternativ:

Der Arbeitgeber bietet folgende Fortbildungen an: Ferner besteht ein Anspruch auf Fortbildungen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg).

Alternativ bei Betriebsratseigenschaft:

Ein Anspruch auf Fortbildungen besteht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg oder dem BetrVG).

§ xxx Tarifverträge
, kollektive Vereinbarungen

Tarifverträge oder sonstige kollektive Regelungen finden auf das Arbeitsverhältnis keine Anwendung.

Alternativ:

Tarifverträge finden auf das Arbeitsverhältnis. mit Ausnahme des Tarifvertrages über vermögenswirksame Leistungen vom 26.10.82, solange dieser allgemeinverbindlich ist, keine Anwendung.

Alternativ für Betriebe mit Betriebsrat:

Tarifverträge finden auf das Arbeitsverhältnis. mit Ausnahme des Tarifvertrages über vermögenswirksame Leistungen vom 26.10.82, solange dieser allgemeinverbindlich ist, keine Anwendung.

Auf ihr Arbeitsverhältnis finden die mit dem Betriebsrat des Betriebs abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen sowie ggf. die mit dem Gesamtbetriebsrat für das Unternehmen abgeschlossenen Gesamtbetriebsvereinbarungen Anwendung (bitte streichen, falls kein Gesamtbetriebsrat vorhanden.

�Soll die Beschäftigung unbefristet erfolgen, ist der Hinweis auf die Befristung zu entfernen (dann natürlich auch in der Überschrift).


�Soll die Beschäftigung unbefristet erfolgen lassen Sie den Hinweis auf die Befristung in Überschrift und Text einfach weg


�Eine kurze Beschreibung der Tätigkeit ist nach dem Nachweisgesetz nunmehr erforderlich


�Die Wirksamkeit dieser Zusicherung ist umstritten, dagegen etwa das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. Stellen Sie daher die Frage bis zu einer rechtlichen Klärung am besten gesondert und dokumentieren die Antwort oder lassen Sie sich diese vom Mitarbeiter unterschreiben. Zudem sollten Sie zuvor in Ihren Unterlagen recherchieren, ob der MA bereits einmal beschäftigt war.


�Gem. § 15 III TzbfG muss die Dauer der Probezeit im Verhältnis zur Dauer und Art der Tätigkeit stehen. Bei Befristungen von weniger als 24 Monaten ist daher eine nur 3-monatige Probezeit zu empfehlen


�Bitte Arbeitsort angeben, da nach dem Nachweisgesetz ebenfalls erforderlich


�Bitte eine der nachfolgend genannten Arbeitszeitvarianten auswählen.


�Bitte darauf achten, dass mit dem Abruf zusammen die Mindestlohngrenze von 556,- Euro (Stand 01.01.25 bzw. EUR 603,- ab 01.01.2026) nicht überschritten wird.


�Auch hier ist auf die EUR 556,- Grenze (ab 01.01.25: 603,- Euro) zu achten, es sei denn es liegt einer der Sonderfälle vor, in dem ein unvorhersehbares Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze möglich ist (vgl. dazu auch unser Merkblatt zur Geringfügigen Beschäftigung). Ein solches Überschreiten ist nur bis zum Doppelten der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze und für maximal zwei Kalendermonate pro Zeitjahr möglich.


�Hier Stundenlohn eintragen, bei Geltung des Mindestlohngesetzes Mindestlohn beachten (= 12,82  Euro ab 01.01.25,  13,90 Euro ab 01.01.26). Soweit es noch weitere Vergütungsbestandteile gibt, wären diese nach dem Nachweisgesetz hier aufzulisten und bei der Geringfügigkeitsgrenze zu berücksichtigen, z.B. anteilige Sonderzuwendungen, die am Besten auf den Monat umgelegt werden sollten. Beachten Sie an dieser Stelle – jedenfalls rechnerisch - auch den allgemeinverbindlichen Tarifvertrag VWL, siehe auch unten bei Tarifverträge.


�Hier können Sie wählen, wer die Pauschalsteuer tragen soll. Üblicherweise trägt diese bei Geringfügigen der Arbeitgeber, sie kann aber auch vom Lohn in Abzug gebracht werden, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist. Bitte entsprechende Streichung vornehmen.


�Nähere Informationen hierzu können Sie unserem Merkblatt für geringfügig / kurzfristig Beschäftigte entnehmen


�Lesen Sie zu den Ausnahmefällen hierzu bitte unser o.g. Merkblatt


�Geringfügige haben grds. den gleichen Urlaubsanspruch wie Vollzeitkräfte. Ggf. ist der Anspruch also nach oben anzupassen, da sonst eine mittelbare Diskriminierung vorliegen dürfte und u.U. Schadenersatzansprüche drohen. In diesem Fall könnten auch die in unseren allgemeinen Arbeitsbedingungen aufgenommen Beschränkungen für den vertraglichen Mehrurlaub aufgenommen werden, siehe § 5 der allgemeinen Arbeitsbedingungen


�Dieser Hinweis ist vor Aushändigung des Vertrags an den MA zu entfernen


�Gewähren Sie keine betriebliche Altersversorgung, könnten Sie diesen Punkt auch weglassen. Beachten Sie aber bitte unsere Hinweise zum allgemeinverbindlichen Tarifvertrag VWL im Merkblatt zum Nachweisgesetz


�Soweit Sie keine Fortbildungen anbieten, kann dieser § auch weggelassen werden


�Soweit Sie keinen Tarifvertrag anwenden, kann der Hinweis auf  Tarifverträge ebenfalls weggelassen werden. Da der VWL-Tarifvertrag allgemeinverbindlich ist in Baden-Württemberg, müsste dieser hier an sich erwähnt werden, vgl. dazu unser Merkblatt zum Nachweisgesetz. Beachten Sie dies zumindest bei der Ausschöpfung der Geringfügigkeitsgrenze
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